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Liebe Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe der BahnPraxis W befasst sich mit den Themen „Lärm“ und „Prüfen von 
Arbeitsmitteln.“

Mit der am 9. März 2007 in Kraft getretenen Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 
hat sich einiges geändert. Vor der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung galten 
die Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften „Lärm“ und der Unfallverhütungsvorschrift 
„Arbeitsmedizinische Vorsorge“.

Gefährdungsbeurteilung und abgeleitete Präventionsmaßnahmen sind zentrale Elemente 
der neuen Verordnung. Aber auch neue Begriffe, wie „Untere Auslösewerte“ oder „Maximal 

zulässiger Expositionswert“ enthält die Verordnung.

Vor der Aufnahme von Tätigkeiten durch Beschäftigte ist an deren 
Arbeitsplätzen die auftretende Lärmexposition zu ermitteln und zu be-
urteilen sowie Schutzmaßnahmen gemäß den Inhalten der Verordnung 
nach dem Stand der Technik durchführen.

Unter Betrachtung der neuen Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung stellen wir die Frage „Lärm am Arbeitsplatz – muss das 
sein?“. Wir erläutern anhand von Beispielen, wie die Umsetzung der 
Verordnung erfolgen kann (Seite 3 ff).

Jürgen und Kai diskutieren über Auswahl, Stand und Verantwortung 
im Zusammenhang mit dem Begriff „Befähigte Person“ (Seiten 6 und 

7) und stellen sich die Frage: „Was ist eigentlich eine Befähigte Person?“

Die Befähigte Person steht in einem ganz engen Zusammenhang mit dem Prüfen von Ar-
beitsmitteln. Deshalb finden sich im Artikel „Prüfen von Arbeitsmitteln“ nicht nur Antworten 
auf Fragen zur Prüfung, sondern auch auf Fragen zum Prüfpersonal (Seite 10 ff).

Zur Lärmprävention und zum Prüfen von Arbeitsmitteln können Sie sich auch im „Sicher-
heitstest“ checken und im BahnPraxis-Test „Kennen Sie sich aus“ Ihre Kenntnisse bei der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung unter Beweis stellen (Seiten 8 und 9).

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam „BahnPraxis W“
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Schallschutzwand 
neben Laufstand für 

Fahrmotor mit Radsatz 
im Werk Dessau.

Lärm gehört zu den häufigsten 
Gefährdungen am Arbeits-
platz. Ist das Gehör erst einmal 
geschädigt, kann man nicht 
einfach ein Ersatzteil kaufen 
und einbauen. Lärmschwer-
hörigkeit ist nicht heilbar, 
nicht operierbar und auch mit 
einem Hörgerät kaum auszu-
gleichen. Doch Lärm schädigt 
nicht nur das Gehör. Dauerhafte 
Lärmbelastungen können zu 
psychischen und organischen 
Störungen führen (Abbildung 1). 
Des Weiteren verringert Lärm 
nachweislich die Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten 
und erhöht deren Fehlerquote. 
Auch die Unfallgefahr kann 
sich durch Lärm wesentlich 
erhöhen, wenn z.B. akustische 
Warnsignale oder -rufe nicht 
rechtzeitig oder eindeutig ge-
hört werden.

Lärm – 
was ist das?

Als Lärm wird jeder Schall 
bezeichnet, der zu einer Be-
einträchtigung des Hörvermö-
gens oder zu einer sonstigen 
mittelbaren oder unmittelbaren 
Gefährdung von Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten 
führen kann. Lärm spielt jedoch 
nicht nur in der Arbeitswelt eine 
große Rolle. Im Freizeit- und 
Unterhaltungsbereich wird er 
häufig nicht als solcher empfun-
den oder seine Folgen werden 
unterschätzt. Beispiele dafür 
sind das Benutzen Lärm erzeu-
gender, von Hand geführte Ma-
schinen beim Heimwerken oder 
bei der Gartenarbeit, sowie 
das Hören von Musik in Kon-
zerten, Diskotheken oder über 
Kopfhörer. Viele Menschen 

empfinden laute Musik nicht 
als Lärm. Das Gehör macht 
jedoch keinen Unterschied 
zwischen erwünschten und 
unerwünschten Schallquellen 
und Geräuschen, da es lediglich 
auf Schallenergie reagiert.

Die Lärmbelastung am Arbeits-
platz ist letztendlich die Sum-
me aller Schalleinwirkungen in 
einem betrachteten Bereich. 
Die Höhe der Lärmbelastung 
hängt ab …
n	 von der Höhe der Ge-

räuschabstrahlung der je-
weiligen Schallquellen, d.h. 
der vor Ort eingesetzten 
Maschinen und Geräte so-
wie eventuell vorhandener 
Zusatzausrüstungen, z.B. 
Absauganlagen,

n	 von der Ausbreitung des 
Schalldruckpegels, ausge-
hend von der Schallquelle 
bis zum betrachteten Ar-
beitsplatz,

n	 v o m  A b s t a n d  d e r 
Schallquelle(n) zum be-
trachteten Arbeitsplatz,

n	 von der Anzahl der Schall-
quellen, der Häufigkeit des 
gleichzeitigen Einsatzes 
und den realen Einsatzzei-
ten während der täglichen 
Arbeitszeit.

LärmVibrations-
ArbSchV

Im Rahmen der europäischen 
Harmonisierung wurden zum 9. 
März 2007 die Lärm- und Vibra-
tions-Arbeitsschutzverordnung 
in Kraft gesetzt und damit 
die Bestimmungen der UVV 
„Lärm“ (GUV-V B3) ersetzt. Im 
Zuständigkeitsbereich der EUK 
ist die GUV-V B3 mit Wirkung 

Lärm am 
Arbeitsplatz 
– muss das 

sein?
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Heres und Dipl.-Ing. (FH) 

Wolfgang Wand, Technischer Aufsichtsdienst der EUK, 
Frankfurt am Main

Lärmprävention am Arbeitsplatz ist bereits seit vielen 
Jahrzehnten ein Schwerpunkt des betrieblichen 
Arbeitsschutzes. Trotz erheblicher Erfolge ist die 

Lärmschwerhörigkeit als gesundheitlicher Schaden 
auch heute noch eine der häufigsten Berufskrankheiten 
in Deutschland. Darüber hinaus kann Lärm dazu führen, 
dass Warnsignale oder -rufe nicht oder nicht rechtzeitig 

wahrgenommen werden können.

Der folgende Artikel informiert über die Pflichten des 
Unternehmers aufgrund der zum 9. März 2007 in Kraft 
getretenen Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverord-

nung (LärmVibrations ArbSchV). Wie die Umsetzung der 
Aufgaben des Unternehmers und die Lärmprävention in 

der betrieblichen Praxis erfolgen können, 
wird anhand von Beispielen im Werk Dessau der 

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH erläutert.

Abbildung 1: Mögliche Folgen einer dauerhaften Lärmbelastung.
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vom 9. März 2007 außer Kraft 
getreten.

Die LärmVibrationsArbSchV 
gilt zum Schutz der Beschäf-
tigten vor tatsächlichen und 
vor möglichen Gefährdungen 
ihrer Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz. Mit der neuen 
Verordnung wurden folgende 
wesentliche Änderungen ein-
geführt:
n	 Absenken der bisherigen 

Grenzwerte für die zuläs-
sige Lärmbelastung um 5 
dB(A),

n	 Aufnahme eines Grenzwer-
tes für einen Spitzenschall-
druckpegel,

n	 Berücksichtigen der tat-
sächlichen Dämmung des 
Gehörschutzes am Ohr 
beim Einsatz von Gehör-
schützern,

n	 Festlegen der zulässigen 
maximalen Lärmbelastung 
bei Einsatz von Gehör-
schutz auf 85 dB(A) bzw. 
137 dB(C).

Zur Beschreibung des Lärms 
am Arbeitsplatz bzw. für die Prä-
ventionsmaßnahmen wurden 
mit der LärmVibrationsArbSchV 
als Leitgrößen u.a. untere und 
obere Auslösewerte für den 
Tages-Lärmexpositionspegel 
und den Spitzenschalldruck-
pegel neu festgelegt.

Tages-
Lärmexpositionspegel 

Der Tages-Lärmexposi-
tionspegel LEX,8h ist der 
über die Zeit gemittelte 
Lärmexpositionspegel be-
zogen auf eine 8-Stunden-
Schicht. Dabei sind alle am 
Arbeitsplatz auftretenden 

Schallereignisse zu berück-
sichtigen.

Spitzen-
schalldruckpegel

Der Spitzenschalldruckpe-
gel LpC,peak ist der Höchst-
wert des momentanen 
Schalldruckpegels.

Was ist zu 
veranlassen?

Nach § 3 der LärmVibrations-
ArbSchV hat der Unternehmer 
festzustellen, ob Beschäftigte 
an ihren Arbeitsplätzen Lärm 
ausgesetzt sind oder ausge-
setzt sein können. Ist das der 
Fall, so hat er im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung die 
am Arbeitsplatz auftretenden 
Lärmbelastungen zu ermitteln 
und zu bewerten. Dazu kann 
er sich die notwendigen Infor-
mationen beim Hersteller oder 
Inverkehrbringer der jeweili-
gen Arbeitsmittel beschaffen. 
Lässt sich die Einhaltung der 
Auslösewerte nicht sicher er-
mitteln, so ist der Unternehmer 
verpflichtet, den Umfang durch 
entsprechende Messungen 
nach dem Stand der Technik 
festzustellen. Diese Messungen 
dürfen nur von Personen durch-
geführt werden, die über die 
notwendige Fachkunde und die 
erforderlichen Einrichtungen 
verfügen. Die Dokumentation 
über die ermittelten Messer-
gebnisse ist mindestens 30 
Jahre so aufzubewahren, dass 
eine spätere Einsichtnahme 
möglich ist.

Auf der Basis der Messer-
gebnisse sowie der Gefähr-

dungsbeurteilung sind vom 
Unternehmer die notwendigen 
Schutzmaßnahmen zur Ver-
meidung und Verringerung 
der Lärmbelastung festzu-
legen und durchzuführen. § 
7 der LärmVibrationsArbSchV 
fordert, dass die Lärmemission 
und damit die Gefährdung be-
reits am Entstehungsort verhin-
dert oder so weit wie möglich 
verringert werden muss. Dabei 
ist den technischen Maßnah-
men unbedingt Vorrang vor 
organisatorischen Maßnah-
men sowie der Verwendung 
von Gehörschutz zu geben. 
Geeignete Maßnahmen dazu 
können die Verwendung ge-
eigneter (leiserer) Arbeitsmittel, 
alternative Arbeitsverfahren, 
raumakustische Maßnahmen, 
Einhausungen, Kapselungen 
und Abschirmungen sein. Eine 
weitere geeignete Maßnahme 
ist, die Aufenthaltsdauer der/
des Beschäftigten im Lärmbe-
reich zeitlich zu begrenzen.

Welche Schutzmaßnahmen zu 
veranlassen sind, ist u.a. davon 
abhängig, ob die unteren oder 
oberen Auslösewerte erreicht 
oder überschritten werden. 
Die jeweils durchzuführenden 
Maßnahmen sind in Abbildung 
2 dargestellt.

Information und 
Unterweisung

Werden die unteren Auslö-
sewerte erreicht oder über-
schritten, müssen Beschäftigte 
vor Aufnahme der Tätigkeit 
und danach in regelmäßigen 
Abständen über folgende we-
sentliche Punkte informiert und 
unterwiesen werden:
n	 Ergebnisse der Lärmmes-

sungen sowie Maßnahmen 
zur Verhinderung und Ver-
ringerung der Gefährdun-
gen durch Lärm,

n	 korrektes Benutzen von 
Gehörschutz,

n	 Voraussetzungen, unter 
denen ein Anspruch auf 
eine arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung be-
steht,

n	 Anzeichen von Gehörschä-
digungen.

Gehörschutz 

Werden die unteren Auslöse-
werte nicht eingehalten, ist 
den Beschäftigten geeigneter 
Gehörschutz zur Verfügung zu 
stellen, d.h. Gehörschutz ist 
den Beschäftigten anzubieten 
ab einem Tages-Lärmexpositi-
onspegel von LEX,8h > 80 dB(A). 
Entsprechend § 8 Abs. 3 der 
Verordnung hat der Unterneh-
mer weiterhin dafür Sorge zu 
tragen, dass die Beschäftigten 
den persönlichen Gehörschutz 
bei Erreichen oder Überschrei-
ten der oberen Auslösewerte 
bestimmungsgemäß tragen. 
In diesem Zusammenhang 
wird darauf hingewiesen, dass 
Beschäftigte verpflichtet sind, 
zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzausrüstungen 
bestimmungsgemäß zu benut-
zen, diese regelmäßig auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand 
zu prüfen und festgestellte 
Mängel dem Vorgesetzten 
unverzüglich zu melden ha-
ben (siehe § 30 Abs. 2 UVV 
„Grundsätze der Prävention“ 
GUV-V A1). 

Lärmschutzmaßnah-
men im Werk Dessau

Zur Verdeutlichtung des Sach-
verhaltes werden nachfolgend 
beispielhaft Maßnahmen aus 
dem Werk Dessau der DB 
Fahrzeuginstandhaltung GmbH 
vorgestellt. Die auszuführenden 
Arbeiten im Werk Dessau beste-
hen überwiegend in Revisionen 
nach § 32 der Eisenbahn-Bau- 
und Betriebsordnung (EBO) 
an elektrischen Lokomotiven, 
Bedar fsinstandsetzungen, 
Beseitigung von Gewalt- und 
Unfallschäden sowie Inspektio-
nen. Darüber hinaus erfolgt die 
fachgerechte Instandsetzung 
von Fahrzeugbauteilen und 
deren Komponenten. Dabei 
können lärmintensive Arbeiten 
nicht immer ausgeschlossen 
werden.

Voraussetzungen für einen 
sicheren Eisenbahnbetrieb sind 
insbesondere die Qualität und 
Sicherheit bei der Instandhal-

Abbildung 2: Auslösewerte mit entsprechenden Maßnahmen.
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tung der Fahrzeuge. Deshalb 
müssen die instand gesetzten 
Fahrzeugkomponenten vor 
ihrem Einbau in die Fahrzeu-
ge geprüft werden. Während 
kleinere Bauteile unmittelbar 
an den Instandsetzungsplät-
zen geprüft werden, erfolgt 
die Prüfung größerer Bautei-
le, wie z.B. Fahrmotoren und 
Kompressoren, in separaten 
Prüfständen. Die Prüfungen 
dieser Bauteile verursachen 
teilweise erheblichen Lärm. 
Durch die Lärmexposition sind 
nicht nur die Beschäftigten 
gefährdet, welche die Arbeiten 
direkt im Prüfstand ausführen, 
sondern auch Beschäftigte, 
die in der Nähe der Prüfstände 
andere Tätigkeiten ausführen 
müssen. 

Lärmminderungs-
programm

Zum Schutz der Beschäftigten 
sind die Lärmbelastungen an 
den Arbeitsplätzen zu vermei-
den oder soweit wie möglich 
zu verringern. Dazu sind im 
Werk Dessau Lärmmessungen 
durch eine Messstelle ausge-
führt worden. Weil dabei der 
obere Auslösewert des Tages-
Lärmexpositionspegels LEX,8h 
= 85 dB(A) in Teilbereichen 
überschritten wurde, wurde 

ein Lärmminderungsprogramm 
mit technischen und organi-
satorischen Maßnahmen auf-
gestellt. 

Prüfstände bzw. Laufstände für 
Fahrmotoren oder Kompresso-
ren sind bewährte Beispiele, bei 
denen das vollständige Ein-
hausen des Prüflings als Lärm-
minderungsmaßnahme eine 
praktikable Lösung darstellt. 
Die Zuführung der Prüflinge in 
die Lärmschutzkabine erfolgt in 
diesen Fällen mittels Kran durch 
zu öffnende Dachsegmente. 
Durch das Schließen und Ver-
riegeln der Türen und Dachseg-
mente beträgt der Schalldruck-
pegel außerhalb der Kabinen 
(Abbildung 3) während des 
Prüflaufs weniger als 80 dB(A). 
Der schallisolierte Kontrollraum 
wurde so konzipiert, dass dort 
ein Schalldruckpegel von 55 
dB(A) eingehalten wird. 

Als eine weitere Maßnahme 
zur Lärmminderung wird in 
einem anderen Arbeitsbereich 
eine Abschirmung eingesetzt. 
Durch die räumliche Trennung 
des Prüfbereiches mit einer 
Schallschutzwand (siehe Ab-
bildung auf Seite 3) gegenüber 
den anderen Arbeitsplätzen 
wird die Lärmbelastung der 
Beschäftigten an den benach-
barten Arbeitsplätzen reduziert 

bzw. nachhaltig minimiert. Den 
Beschäftigten in diesem Lauf-
stand wird bei der Ausführung 
von lärmintensiven Arbeiten 
persönlicher Gehörschutz zur 
Verfügung gestellt. Bei der 
Auswahl der Gehörschützer 
wurde beachtet, dass unter 
Einbeziehung der dämmenden 
Wirkung des Gehörschutzes 
der auf das Gehör des Be-
schäftigten einwirkende Lärm 
die maximal zulässigen Exposi-
tionswerte von L

EX,8h = 85 dB(A) 
bzw. LpC,peak = 137 dB(C) nicht 
überschreitet.

Ein wesentliches Instrument 
zur Umsetzung des Lärmmin-
derungsprogramms ist das im 
Werk Dessau auf der Basis der 
Ergebnisse der durchgeführten 
Messungen erstellte Lärmka-
taster. Das Auswerten des 
Lärmkatasters führte zur Fest-
legung und Durchführung tech-
nischer und organisatorischer 
Maßnahmen. Zu den techni-
schen Maßnahmen zählen 
die Anschaffung lärmarmer 
Maschinen und Werkzeuge, 
oder der Einsatz von lärmre-
duzierten Schlagschraubern, 
Drehmomentenschraubern 
und Spezialdornen mit Kunst-
stoffkopf bei Demontage- und 
Montagearbeiten im Bereich 
der Hohlwellenaufarbeitung. 
Organisatorische Maßnah-

Abbildung 3: 
Lärmschutz-

kabine 
„Einhau-

sung“ 
für Antriebs-

laufstand.

men sind z.B. die Zusammen-
fassung von Lärmbereichen, 
Änderung der Arbeitsverfahren, 
zeitliche Verlegung lärmintensi-
ver Arbeiten oder das Einlegen 
von Lärmpausen. 

Weitere Maßnahmen (Abbil-
dung 2) im Lärmminderungs-
programm sind:
n	 Kennzeichnen der Lärmbe-

reiche mit dem Gebotszei-
chen „Gehörschutz benut-
zen“ (M003);

n	 Unterweisen der Beschäf-
tigten;

n	 Anbieten der arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersu-
chungen (Angebot);

n	 Veranlassen der arbeitsme-
dizinischen Vorsorgeunter-
suchungen (Pflicht).

Fazit
Lärm ist eine der häufigsten 
Gefährdungen am Arbeitsplatz. 
Da eingetretene Schädigun-
gen des Gehörs irreparabel 
sind, müssen Unternehmer 
und Vorgesetzte alles tun, 
um die Lärmbelastung in den 
Betrieben bzw. an den Arbeits-
plätzen zu verhindern bzw. 
zu verringern. Mit der neuen 
LärmVibrationsArbSchV wur-
den die Grenzwerte für die 
Lärmbelastung um 5 dB(A) 
abgesenkt. Dieses bedeutet 
für die Verantwortlichen, die 
vorhandenen Gefährdungs-
beurteilungen fortzuschreiben 
und bei Bedarf zur Verringe-
rung der Lärmexposition ein 
Lärmminderungsprogramm 
auszuarbeiten. 

Nur wenn jeder seine Aufga-
ben erfüllt, d.h. die Verant-
wortlichen entsprechend dem 
Lärmminderungsprogramm 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen festlegen 
und überwachen, sowie die 
Beschäftigten die festgelegten 
Maßnahmen konsequent be-
achten und anwenden, können 
die Gefährdungen durch Lärm 
und deren gesundheitliche Fol-
gen verringert bzw. minimiert 
werden.	 n
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Jürgen: Guten Morgen Kai, 
ich höre, du bist zur „Befähig-
ten Person“ bestellt worden. 
Herzlichen Glückwunsch dazu. 
Aber was ist das nun für ein 
neues Amt? Wozu braucht man 
befähigte Personen?

Kai: Befähigte Personen 
braucht man ja immer und 
überall. Hier handelt es sich um 
einen Begriff aus der Betriebs-
sicherheitsverordnung. Dort ist 
der Begriff „Befähigte Person“ 
als Prüfer von Arbeitsmitteln 
eingeführt worden.

Jürgen: Das warst du doch 
bisher auch schon.

Kai: Ganz richtig. Für mich hat 
sich nichts geändert. Ich bin 
nach wie vor dazu bestellt, die 
Lastaufnahmemittel im Hebe-
zeugbetrieb in unserer Abtei-
lung regelmäßig zu prüfen.

Jürgen: Also schmückt dich 
nur ein neuer Titel?

Kai: Ein neuer Begriff. Ob 
er schmückt ist sicher Ge-
schmackssache. Bisher hieß 
eine solche Figur, die zum 

Beispiel Lastaufnahmemittel 
prüfte, Sachkundiger. 

Jürgen: Den Begriff kenne 
ich auch. Der taucht doch in 
verschiedenen Unfallverhü-
tungsvorschriften auf, wenn 
es um das Prüfen von Arbeits-
mitteln geht.

Kai: So ist es. Es gibt aber 
auch noch eine Reihe anderer 
Begriffe, die in diesem Zusam-
menhang interessant sind, 
wie Sachverständiger, Elekt-
rofachkraft oder beauftragte 
Person.

Jürgen: Willst du damit sagen, 
dass die heute alle als „Befä-
higte Person“ angesprochen 
werden?

Kai: Ja. Das kommt aus der 
europäischen Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften. Dabei 
wurde die „Befähigte Person“ 
als Oberbegriff gewählt. Bei uns 
ist dieser Begriff dann mit der 
Betriebssicherheitsverordnung 
eingeführt worden.

Jürgen: Aber die verschie-
denen alten Begriffe wie Sach-

verständiger, Sachkundiger, 
beauftragte Person oder Elek-
trofachkraft und eventuell noch 
andere Bezeichnungen stan-
den doch auch für bestimmte 
Inhalte.

Kai: Daran hat sich natürlich 
nichts geändert. Die Bezeich-
nung „Befähigte Person“ sagt 
praktisch nichts aus. Um zu 
erfahren was sich dahinter 
verbirgt, muss ganz konkret 
nachgefragt werden, um wel-
che Befähigung es sich im 
Einzelfall handelt.

Jürgen: Damit wären wir wie-
der bei den Sachverständigen, 
Sachkundigen und so weiter.

Kai: Im Grunde genommen 
ja. Wobei man ehrlich sagen 
muss, dass auch bei den alten 
Bezeichnungen immer noch 
die Notwendigkeit bestand 
festzustellen, für was jemand 
sachverständig oder sachkun-
dig oder für welche Aufgabe 
er zur beauftragten Person 
bestellt war.

Jürgen: Aber diese alten, un-
terschiedlichen Bezeichnungen 
hatten doch ihre Gründe?

Kai: Ja! Die alten Bezeichnun-
gen drückten den Grad der 
Qualifizierung des Prüfers und 
den Schwierigkeitsgrad der 
Prüfaufgabe aus.

Jürgen: Und heute sind alle 
„Befähigte Person“ und damit 
alle gleich?

Kai: Ja, als Menschen sind 
sie natürlich alle gleich, aber 
dadurch noch lange nicht alle 
gleich qualifiziert.

Jürgen: Wonach richtet sich 
die zu fordernde Qualifizie-
rung?

Kai: Das hast du gut formuliert. 
Eine bestimmte Qualifizierung 
ist zu fordern. Sie richtet sich 
nach der zu erfüllenden Prüfauf-
gabe.

Jürgen: Und was heißt das 
konkret?

Kai: Nun, auf jeden Fall kom-
men Qualifizierungen als In-
genieur, Techniker, Meister 
oder Facharbeiter, in einfachen 
Fällen aber auch als angelernte 
Kräfte in Frage.

Jürgen: Aber Ingenieur ist 
nicht gleich Ingenieur und Meis-
ter ist nicht gleich Meister. Muss 
da nicht konkreter nachgefasst 
werden?

Kai: Natürlich. Von besonderer 
Bedeutung sind die Kenntnisse 
über und die Erfahrung mit 
den zu prüfenden Arbeitsmit-
teln. Das heißt, wenn es um 
elektrische Betriebsmittel/Ar-
beitsmittel geht, sind fundierte 
Kenntnisse der Elektrotechnik 
erforderlich. Wenn es um die 
Beurteilung des Zustandes 
von Hebezeugen geht, ist Er-
fahrung im Bau und/oder der 
Instandhaltung derartiger Ar-
beitsmittel zu verlangen. Eine 
Grundqualifikation zum Beispiel 
als Meister oder Facharbeiter 
reicht auf keinen Fall aus. Für 
die Prüfaufgabe muss derjeni-
ge, der sie wahrnehmen soll 
vorbereitet werden. Das kann 
entweder durch entsprechende 
Berufserfahrung gewährleistet 
sein oder es muss durch eine 
spezielle Ausbildung sicherge-
stellt werden.

Jürgen: Und das gilt für alle 
Fachbereiche?

Kai: Selbstverständlich. Wer 
ein Baugerüst auf seine Stand-
sicherheit hin beurteilen soll, 
muss genau so vom Fach sein, 
wie jemand, der eine Gasanlage 
auf ihren sicheren Zustand hin 
untersuchen soll oder jemand 
der einen Gabelstapler oder 
eine Hubarbeitsbühne prüfen 

Was ist eigentlich eine
Befähigte Person?

Jürgen und Kai diskutieren über Auswahl, Stand und Verantwortung im 
Zusammenhang mit dem Begriff „Befähigte Person“
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soll. Es ist kaum vorstellbar, 
dass diese sehr unterschied-
lichen Prüfaufgaben von ein 
und derselben Person erfüllt 
werden können.

Jürgen: Ich stelle mir hier 
Baufachleute, Gas- und Was-
serspezialisten und Maschinen-
bauer vor.

Kai: Und das dürfte sich in 
einer Person eher selten ver-
einigen.

Jürgen: Kommt es auch 
vor, dass ein Arbeitsmittel von 
unterschiedlich qualifizierten 
„Befähigten Personen“ geprüft 
werden muss?

Kai: Das ist sogar recht häu-
fig der Fall. Zum Beispiel dann, 
wenn es sich um Arbeitsmittel 
handelt, bei denen die Mecha-
nik und die Elektrotechnik zu 
beurteilen ist. Nur in seltenen 
Fällen wird eine „Befähigte 
Person“ beide Teilgebiete 
abdecken können. Es ist aber 
auch denkbar, dass Beurtei-
lungen notwendig werden, 
die nicht zum üblichen Um-
fang der Prüfungen gehören 
und deshalb Spezialisten zur 
sachgerechten Beurteilung 
herangezogen werden müs-
sen.

Jürgen: Wann könnte das der 
Fall sein?

Kai: Das hatten wir vor nicht 
all zu langer Zeit an unserem 
Umladekran im Außenbereich. 
Dort war uns aufgefallen, dass 
sich das Fundament gesetzt 
hatte. Wir haben das durch 
einen Bausachverständigen 
untersuchen lassen, der uns 
dann die Standfestigkeit be-
scheinigen konnte.

Jürgen: Gibt es in solchen 
Fällen eine „Oberbefähigte 
Person“? Oder stehen alle 
gleichberechtigt und gleichver-
antwortlich nebeneinander? 

Kai: Hier muss man zunächst 
einmal sagen, dass natürlich 
jede „Befähigte Person“ für 
die ordnungsgemäße Durch-
führung ihrer Prüfung in jeder 

Hinsicht verantwortlich ist. Du 
hast aber richtig vermutet, 
dass es in solchen Fällen so 
etwas wie eine „Oberbefähigte 
Person“ gibt und auch geben 
muss.

Jürgen: Wenn, wie du sagst, 
jede „Befähigte Person“ voll 
verantwortlich für ihren Teil 
der Prüfung ist, was soll dann 
die Aufgabe der so genannten 
„Oberbefähigten Person“ sein 
und wer von den beteiligten 
„Befähigten Personen“ über-
nimmt diese Rolle?

Kai: Die Aufgabe der so 
genannten „Oberbefähigten 
Person“ ist es, die einzelnen 
Prüfergebnisse zu sammeln, 
festzustellen, ob die Prüfergeb-
nisse den Weiterbetrieb des 
Arbeitsmittels zulassen oder ob 
Maßnahmen erforderlich sind 
und ein zusammenfassendes 
Prüfergebnis zu dokumentie-
ren. Die Rolle fällt derjenigen 
„Befähigten Person“ zu, die 
die Prüfung in der Hauptsache 
durchführt.

Jürgen: Bei einer Kranprü-
fung, bei der die Prüfung der 
Elektroanlage durch eine nur 
hierfür befähigte Person durch-
geführt wird, wäre das also 
die „Befähigte Person“ für die 
Kranprüfung oder nach alter 
Lesart der Sachkundige oder 
der Sachverständige für Kran-
anlagen.

Kai: Das hast du richtig er-
kannt.

Jürgen: Was mich noch inte-
ressiert, ist die Frage, wer zu-
ständig und verantwortlich für 
die Bestellung der „Befähigten 
Personen“ ist und wie derjenige 
seinen Verpflichtungen nach-
kommen kann.

Kai: Die Figur ist schnell 
ausgemacht. Es ist nämlich 
immer derselbe, den die 
Hauptverantwortung trifft, der 
Unternehmer/Arbeitgeber oder 
besser, konkret für uns: unser 
Werkleiter. Die Frage wie er 
seiner Verantwortung gerecht 
werden kann, ist da schon 
spannender. 

Jürgen: Ich nehme an, so 
wie immer, durch geschicktes 
agieren.

Kai: „So wie immer“ ist schon 
zutreffend. „So wie immer“ heißt 
hier Auswahl – Organisation – 
Kontrolle. Das beherrscht unser 
Chef aus dem FF, wie man so 
sagt und wie hier jeder weiß.
Mit der Auswahl fängt es an. Es 
kommt darauf an, für die un-
terschiedlichen Prüfaufgaben 
die Fachleute zu „Befähigten 
Personen“ zu bestellen, die 
über das erforderliche Wissen, 
Können und Wollen verfügen.  
Zur Organisation gehört es für 
die Durchführung von Quali-
fikationsmaßnahmen dieser 
Personen zu sorgen und auch 
darauf zu achten, dass sie auf 
dem aktuellen Stand in ihrem 
Fachgebiet bleiben. Weitere Or-
ganisationsmaßnahmen betref-
fen die sachliche Ausstattung 
und die Stellung im Betrieb.

Jürgen: Was meinst du mit 
Stellung im Betrieb?

Kai: Damit will ich sagen, dass 
eine „Befähigte Person“ was die 
Durchführung einer Prüfung bis 
hin zum Prüfergebnis angeht, 
keinen Weisungen unterliegt. 
Hier ist die „Befähigte Person“ 
alleine ihrem Fachwissen und 
ihrem Gewissen verpflichtet. 
Das muss im Betrieb bekannt 
sein, da die „Befähigte Per-
son“ in der Betriebshierarchie 
nicht unbedingt weit oben 
angesiedelt sein muss und es 
bei negativen Prüfergebnissen 
zu Produktionsstörungen und 
damit zu Interessenkonflikten 
kommen kann.

Jürgen: Und wie verhält es 
sich mit der Kontrolle? Man 
kann doch nicht erwarten, 
dass ein Werkleiter über das 
Fachwissen aller möglichen 
„Befähigten Personen“ verfügt 
und sie so sachgerecht kont-
rollieren kann, vom Zeitaufwand 
ganz abgesehen.

Kai: Das siehst du sicher rich-
tig. Die Kontrolle kann sich nur 
darauf erstrecken, festzustellen 
ob die notwendigen Prüfungen 
fristgerecht und augenschein-

lich den Regeln entsprechend 
durchgeführt werden und dies 
auch nur stichprobenartig. 

Jürgen: Wie muss man sich 
das in der Praxis vorstellen?

Kai: Da gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Dazu gehören 
Fachgespräche und Einsicht-
nahme in Prüfprotokolle, aber 
auch Erfahrungsaustausche 
mit anderen Werkleitern zu 
diesem Thema. Unser Chef hat 
noch einen weiteren geschick-
ten Schachzug gemacht, er hat 
nämlich das gesamte Thema 
unserem Instandhaltungsleiter 
übertragen, so dass er im Grun-
de genommen sich nur noch an 
diesen halten muss.

Jürgen: Was ich immer sage: 
Unser Chef weiß wo es lang 
geht.

Kai: Wie ist es denn eigent-
lich bei deinem FC Buxtrup? 
Gibt es dort auch „Befähigten 
Personen“? 

Jürgen: Das hätte ich bis 
heute nicht gedacht. Nach 
unserem Gespräch sehe ich 
das allerdings anders. Sonntag 
musste ich den Grillmaster 
geben. Das klappte nicht auf 
Anhieb, wie einige gut meinen-
de Vereinskameraden mir zu 
verstehen gaben. Nach einer 
gewissen Anlaufzeit wurde ich 
dann „befähigt“. Aber noch eine 
letzte Frage: Gibt es den Begriff 
der „Oberbefähigten Person“ 
eigentlich im Regelwerk?

Kai: Natürlich nicht. Diesen 
Begriff haben wir zwei soeben 
erfunden. Aber du solltest mal 
versuchen, eine derartige Stel-
lung einzunehmen, dann wird 
es vielleicht doch noch etwas 
mit einer Gehaltserhöhung.

Jürgen: Vielen Dank für den 
Tipp und bis zum nächsten 
Mal.

L.B.
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a) Achtung Hufeisen	 □
b) Warnung vor magnetischem
	 Feld	 □
c) Keine Magnete benutzen	 □

a) Sammelstelle	 □
b) Brandmelder	 □
c) Notaus	 □

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

Form und Farbe der 
Sicherheitszeichen
Gemäß dem Spruch „ein Bild 
sagt mehr als tausend Worte“, 
haben bei den verbindlich fest-
gelegten Zeichen nach der Un-
fallverhütungsvorschrift GUV-V 
A8 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am 
Arbeitsplatz“ Form und Farbe 
eine festgelegte Bedeutung. 

Gemeinsam mit einem Symbol 
(Bild) auf dem Schild ergibt sich 
die beabsichtigte Aussage.

Hier einige Beispiele. Viel Spaß 
beim Test. Die Lösungen fin-
den Sie auf Seite 12 dieses 
Heftes.

a) Warnung vor radioaktiven Stoffen
	 oder ionisierenden Strahlen	 □
b) Vorsicht schnelldrehende Teile	 □
c) Warnung vor Gefahrgut	 □

a) Treffpunkt für Verliebte	 □
b) Ladestelle für Herzschrittmacher	 □
c) Verbot für Personen mit
	 Herzschrittmacher	 □

a) Wasserlöscher	 □
b) Feuerlöscher	 □
c) Pulverlöscher	 □

a) Kein Trinkwasser	 □
b) Keine Behälter abfüllen	 □
c) Kein Wasser entnehmen	 □

Kennen 
Sie sich aus?

Am Arbeitsplatz lauern viele Gefahren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
zwar vom „Chef“ oder seinem Beauftragten darüber eingehend unterwiesen, bevor 

sie ihre Arbeit aufnehmen, aber: Man kann nicht alles im Kopf behalten. Deshalb gibt 
es eine Reihe von Verbotszeichen, Warnzeichen, Gebotszeichen, Rettungszeichen 

und Brandschutzzeichen am Arbeitsplatz. Sie alle sollen die Kolleginnen und Kollegen 
ständig daran erinnern, den Warnungen, Geboten, Verboten und Hinweisen 

kompromisslos zu folgen. Wichtig: Der Unternehmer ist verpflichtet, die Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkennzeichnungen am Arbeitsplatz anzubringen. 

Und die Beschäftigten sind verpflichtet, sie zu beachten. Also: alle, Chef und 
Mitarbeiter, müssen jeweils ihren Beitrag zur Verhütung von Unfällen leisten.

Hier die Schilder zum Test:

1 2 3

4 5 6
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Ein Sicherheitstest
Handwerkzeuge sind die ältesten Arbeitsmittel des Menschen. Trotz der 

technischen Weiterentwicklung sind sie auch heute noch unentbehrliche Helfer. 
Der Sicherheit kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

Lärm macht krank. Lärmschwerhörigkeit ist die häufigste Berufskrankheit. Die 
Lärmbelastung wird aber häufig nicht von den Beschäftigten als gehörschädi-

gend  erkannt.

Die folgenden Fragen richten sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an  
die Führungskräfte, die für Arbeitssicherheit in den Werkstätten verantwortlich 
sind. Kreuzen Sie bitte die nach Ihrer Meinung richtigen Antworten an (Mehrfa-

chantworten sind möglich, Lösungen auf Seite 12).

Die Fragen

1.) Was versteht man 
unter Lärm?
h	 a. Lärm sind Schallwellen 

die zu einer Beeinträchti-
gung des Hörvermögens 
führen.

h	 b. Ist laute Musik.
h	 c. Lärm ist nicht messbar.

2.) Welche Folgen 
können durch Lärm 
entstehen?
h	 a. Taubheit.
h	 b. Keine.
h	 c. Minderung der Lebens-

qualität durch Taubheit.

3.) Lärm macht nicht 
nur taub, was kann 
Lärm noch verursachen?
h	 a. Lärm verursacht Ge-

hörschäden.
h	 b. Bei lauter Musik Ent-

spannung.
h	 c. Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen.

4.) Welche möglichen 
Folgen können durch 
eine dauerhafte Lärm-
belastung entstehen?
h	 a. Nervosität.
h	 b. Lärmschwerhörigkeit.
h	 c. Keine, jeder Mensch 

reagiert anders.

5.) Was versteht man 
unter Dezibel?
h	 a. Maßeinheit für den 

Schalldruckpegel.
h	 b. Lautstärke.
h	 c. Eine Abkürzung für 

eine Unfallverhütungsvor-
schrift.

6.) Ist Beschäftigten, 
die an ihren Arbeitsplät-
zen Lärm ausgesetzt 
sind, geeigneter Gehör-
schutz zur Verfügung zu 
stellen?
h	 a. Ja, z.B. Gehörschutz-

stöpsel oder Kapselge-
hörschützer.

h	 b. Nein.
h	 c. Das entscheidet der 

Mitarbeiter selber.

7.) Müssen Lärmberei-
che mit Gebotszeichen 
gekennzeichnet sein?
h	 a. Ja, mit dem Gebots-

zeichen „Gehörschutz 
benutzen“.

h	 b. Nein.
h	 c. Mitarbeiter dürfen den 

Lärmbereich nicht betre-
ten.

8.) Was ist ihrer 
Meinung nach die 
häufigste Gefährdung 
am Arbeitsplatz?
h	 a. Staub.
h	 b. Lärm.
h	 c. Schmutz.

9.) Was verstehen sie 
unter einer befähigten 
Person?
h	 a. Prüfer von Arbeitsmit-

teln.
h	 b. Stellvertreter vom Meis-

ter.
h	 c. Mitarbeiter eines Betrie-

bes.

10.) Müssen befähigte 
Personen qualifiziert 
sein?
h	 a. Nein.
h	 b. Ja, die Qualifizierung 

richtet sich nach der zu 
erfüllenden Prüfaufgabe.

h	 c. Das entscheidet der 
Arbeitgeber.

11.) Welche Mindestan-
forderungen werden an 
die befähigte Person 
gestellt?
h	 a. Einschlägige Berufs-

ausbildung, Berufserfah-
rung und zeitnahe berufli-
che Tätigkeit.

h	 b. Vorgesetzter.
h	 c. Jeder der sich damit 

auskennt.

12.) Wer ist verantwort-
lich und zuständig für 
die Bestellung der 
befähigten Personen?
h	 a. Arbeitgeber.
h	 b. Werkleiter.
h	 c. Es ist keine Zuständig-

keit geregelt.

13.) Was sind ihrer 
Meinung nach Arbeits-
mittel?
h	 a. Werkzeuge und Geräte.
h	 b. Maschinen und Anla-

gen.
h	 c. Reinigungsmittel.

14.) Das Prüfen von 
Arbeitsmitteln hat das 
Ziel, Schäden oder 
Mängel rechtzeitig zu 
erkennen; welche Art 
von Prüfungen ist not-
wendig?
h	 a. Sichtprüfung vor Ar-

beitsaufnahme.
h	 b. Erstprüfung.
h	 c. Wiederkehrende Prü-

fungen nach Fristen.

15.) Wer ist berechtigt 
Arbeitsmittel zu prüfen?
h	 a. Arbeitgeber und geeig-

nete Personen.
h	 b. Befähigte Personen 

und zugelassene Überwa-
chungsstellen.

h	 c. Jeder der Facharbeiter 
ist.	 n
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Was sind 
Arbeitsmittel?

Gibt man den Begriff Arbeits-
mittel als Suchwort in der 
aktuellen Ausgabe (Nr. 10) der 
EUK-CD-ROM Kompendium 
Arbeitsschutz ein, erhält man 
1.667 Treffer. Darunter eine 
Definition zu finden ist den-
noch schwierig. Geläufig dürfte 
jedoch die Definition nach § 2 
Abs. 1 der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) sein. 
Demnach sind Arbeitsmittel 
Werkzeuge, Geräte, Maschinen 
oder Anlagen, also vereinfacht 
ausgedrückt alle Einrichtun-
gen, die von Beschäftigten 
bei der Arbeit zur Erledigung 
der Arbeitsaufgaben benutzt 
werden. 

Für den Werkstattbereich ge-
hören hierzu einfache Hand-
werkzeuge wie z.B. Schrau-
bendreher, -schlüssel, Zange 
und Hammer sowie Gerä-
te und Maschinen wie z.B. 
Bohrmaschine, Schlagschere, 
Drehbank, Hubarbeitsbühne, 
Gabelstapler. Aber auch kom-
plexe Anlagen wie eine Wasch-
anlage für Eisenbahnfahrzeuge 
oder überwachungsbedürftige 

elektrischen handgeführten 
Arbeitsmaschinen in der Ge-
fährdungsbeurteilung zusam-
menzufassen. Eine Sichtprü-
fung wie für Handwerkzeuge 
wäre hierfür jedoch allein auf 
keinen Fall ausreichend. Hier 
kommen elektrische Gefähr-
dungen hinzu und es bedarf 
einer wiederkehrenden Prüfung 
und somit der Ermittlung einer 
Prüffrist. 

Prüffristen
Die Festlegung von Prüffristen 
ist also das Ergebnis einer vo-
rangegangenen Gefährdungs-
beurteilung. Entscheidend für 
die Ermittlung der Prüffrist 
sind die Belastungen, denen 
ein Arbeitsmittel ausgesetzt 
ist. Die Belastungen sind in 
jedem Betrieb und in jedem 
Arbeitsumfeld anders. Deshalb 
gibt es im Vorschriftenwerk 
bewusst kaum noch vorgege-
bene, einheitliche Prüffristen 
für Arbeitsmittel. Nachfolgende 
Beispiele als gedanklich vorge-
nommener Rundgang durch 
eine Instandhaltungswerkstatt 
sollen dies verdeutlichen, aber 
auch auf typische Ausnahmen 
hinweisen:

a) 	 Eine Bohrmaschine des 
Modells Bohrfix 2000 ist 
in einer Instandhaltungs-
werkstatt arbeitstäglich 
für rund zwei Stunden im 
Einsatz. Die Arbeitsumge-
bung ist gekennzeichnet 
durch hohen Staubanfall 
aus der Umgebung, der 
sich auch durch die Lüf-
tungsöffnungen der Bohr-
maschine darin ablagern 
kann (Wechselwirkungen 
zur Umgebung und mit 
anderen Arbeitsstoffen sind 
zu beachten)! In der Vergan-
genheit lag die Fehlerquote 
bei elektrischen Prüfungen 
für diese Maschinen bei >> 
2 Prozent. 

Als Prüffrist ist neben der Sicht-
prüfung vor Arbeitsaufnahme 
hier für die wiederkehrende 
Prüfung auf Grund der indi-
viduellen Belastungssituation 
ein Zeitraum von 3 Monaten 
gewählt worden.

Prüfen von 
Arbeitsmitteln 
Dipl.-Ing. (FH) Dietmar Schurig, Technischer 

Aufsichtsdienst der Eisenbahn-Unfallkasse, Berlin

Ist ein Schraubenschlüssel ein Arbeitsmittel? 
In welchen Zeitabständen müssen z.B. Bohrmaschinen, 

Gabelstapler, Hebebühnen oder Druckbehälter 
wiederkehrend geprüft werden? Sind die Prüffristen 
aus Unfallverhütungsvorschriften noch gültig? Wer 

prüft? Gilt das alles auch für überwachungsbedürftige 
Anlagen? Wie werden Prüfungen dokumentiert? 

Antworten auf diese und andere mögliche Fragen 
sowie einen allgemeinen Überblick zum Thema gibt 

dieser Artikel.

Anlagen wie z.B. bestimmte 
Druckgeräte oder Aufzüge zur 
Personenbeförderung gehören 
dazu. 

Ziele von Prüfungen

Bei der Benutzung von Ar-
beitsmitteln kann eine Men-
ge passieren, es kann die 
Stufe einer Leiter brechen, 
eine Schleifscheibe oder ein 
Druckbehälter bersten, eine 
Sicherheitseinrichtung oder 
-beleuchtung versagen, ein feh-
lerhaft isoliertes Kabel berührt 
werden und mehr. Prüfungen 
haben deshalb das Ziel, Schä-
den oder Mängel rechtzeitig zu 
erkennen, daraus folgend zu 
beheben und somit Körper- 
oder Sachschäden zu verhin-
dern. Ferner sei angemerkt, 
dass ungeprüfte Arbeitsmittel 
rund 17-mal häufiger ihren 
Dienst versagen und ausfallen 
als geprüfte Arbeitsmittel. 

Man unterscheidet folgende 
Prüfarten:
n	 Sichtprüfung vor Arbeits-

aufnahme,
n	 Erstprüfung, z.B. nach Auf-

stellung, Montage bzw. vor 
Inbetriebnahme,

n	 außerordentliche Prüfung, 
z.B. nach Unfällen oder 
Instandsetzungsarbeiten,

n	 wiederkehrende Prüfungen 
nach Fristen.

Grundlage für 
Prüfungen

Der Unternehmer (derjenige, 
der einen Arbeitsbereich bzw. 
Betriebsteil verantwortlich lei-
tet) ist verpflichtet, Art, Um-
fang und Frist der Prüfungen 
für Arbeitsmittel festzulegen. 
Dabei hat er insbesondere die 
Gefährdungen zu berücksichti-
gen, die mit der Benutzung des 
Arbeitsmittels selbst verbunden 
sind und die am Arbeitsplatz 
durch Wechselwirkungen der 
Arbeitsmittel untereinander 
oder mit Arbeitsstoffen oder 
der Arbeitsumgebung hervor-
gerufen werden. Diese Ermitt-
lung erfolgt über eine Gefähr-
dungsbeurteilung.

Muss man nun für jeden 
Schraubenschlüssel eine Ge-
fährdungsbeurteilung durch-
führen und eine Prüffrist fest-
legen?

Formal gesehen liegt dies im 
Verantwortungsbereich des 
Unternehmers. Es ist jedoch 
wenig sinnvoll bzw. kontrapro-
duktiv, wenn jeder Schrauben-
schlüssel in der Gefährdungs-
beurteilung einzeln aufgeführt 
wird. Hier reicht es aus, z.B. 
eine Arbeitsmittelgruppe Hand-
werkzeuge zu definieren. Im 
Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung dürfte man dann schnell 
zu dem Schluss kommen, dass 
keine weitere Prüfung als eine 
Sichtprüfung vor Arbeitsauf-
nahme durch den Benutzer 
erforderlich ist (Abbildung 1). 

Ähnlich verhält es sich mit 
der elektrischen, handgeführ-
ten Bohr- oder Schleifma-
schine. Wenn von ähnlichen 
oder gleichartigen elektrischen 
Betriebsmitteln, die unter glei-
chen Umgebungsbedingun-
gen zum Einsatz kommen, die 
gleichen Gefahren ausgehen, 
wäre es hierfür ausreichend, 
die Arbeitsmittelgruppe der 
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b) 	 Die gleiche Bohrmaschine 
des Modells Bohrfix 2000 
aus Beispiel a) kommt im 
zugehörigen Verwaltungs-
gebäude der Instandhal-
tungswerkstatt jährl ich 
zwei Mal zum Einsatz, z.B. 
wenn ein Waschbecken an 
die Wand gedübelt wer-
den muss. Es sind keine 
Wechselwirkungen mit der 
Umgebung oder anderen 
Arbeitsmitteln erkennbar. 
In der Vergangenheit lag 
die Fehlerquote bei elektri-
schen Prüfungen für diese 
Maschinen bei 0 Prozent. 

Als Prüffrist ist neben der Sicht-
prüfung vor Arbeitsaufnahme 
hier für die wiederkehrende 
Prüfung auf Grund der indi-
viduellen Belastungssituation 
ein Zeitraum von 24 Monaten 
gewählt worden.

Bei der Festlegung der Prüffris-
ten für Beispiel a) und b) sind 
auch die Angaben der UVV 
GUV-V A3 (Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel) als Re-
gel der Technik berücksichtigt 
worden. Die dort angegebenen 
Prüffristen stehen in den Durch-
führungsanweisungen und sind 
Richtwerte, d.h. bei Einhaltung 
der dort angegebenen Prüffris-
ten kann davon ausgegangen 
werden, dass die Forderungen 

aus dem Normtext erfüllt sind. 
In Beispiel a) ist man auf Grund 
der hohen Belastungen vom 
Richtwert 1 Jahr abgewichen 
und prüft häufiger. In Beispiel b) 
hat man sich an die Richtwerte 
der UVV in Übereinstimmung 
mit der Belastungssituation 
gehalten. 

Neben der Beurteilung der 
Belastungen, die betriebliche 
Besonderheiten und Erfahrun-
gen berücksichtigen muss (vgl. 
Abbildung 2 zu den Beispielen 
a) und b)) sind auch Hersteller-
angaben zu berücksichtigen, 
die z.B. der Betriebsanleitung 
des Arbeitsmittels entnommen 
werden können. Wird hier eine 
Prüffrist konkret vorgegeben 
oder empfohlen, darf diese 
nicht ignoriert werden (gleiches 
gilt für die Prüfart, die Prüfper-
son, aber auch für Angaben 
zur Benutzung, Inspektion und 
Wartung). Häufigere Prüfungen 
als dort angegeben sind gege-
benenfalls erforderlich.

c) 	 Für einen Gabelstapler wur-
de in Anlehnung an die 
Beispiele a) und b) eine 
Prüffrist von 18 Monaten 
festgelegt. Die Unfallverhü-
tungsvorschrift GUV-V D27 
(Flurförderzeuge) fordert 
jedoch eine Prüffrist von 
einem Jahr. Was tun?

Analog der Beispiele a) und 
b) ist im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung immer zu 
recherchieren, welche Vor-
schriften für den jeweiligen 
Anwendungsfall (das Arbeits-
mittel) gelten. Für den Kreis der 
Unfallversicherten sind gültige 
Unfallverhütungsvorschriften 
bindend. Folglich muss hierfür 
die Prüffrist durch den Unter-
nehmer auf ein Jahr korrigiert 
werden (Abbildung 3).

d) 	 In unmittelbarer Nähe des 
im Beispiel c) genannten 
Gabelstaplers steht eine 
ortsveränderliche Hebe-
bühne. Die Unfallverhü-
tungsvorschrift GUV-V 14 
(Hebebühnen) forderte die 
Einhaltung einer Mindest-
prüffrist von einem Jahr, 
ist aber nun außer Kraft ge-
setzt. Also kann der Unter-
nehmer hierfür die Prüffrist 
selbst festlegen, richtig?

Ja. Dennoch sollte dieser Wert 
(ein Jahr) als Regel der Technik 
und somit als Entscheidungs-
hilfe unbedingt berücksich-
tigt werden. Die Inhalte von 
Unfallverhütungsvorschriften 
enthalten über Jahre und aus 
Erfahrung gewachsenes do-
kumentiertes Fachwissen von 
Experten, die dem Anwender 
konkrete Handlungshilfen lie-

Abbildung 4: Dieser Druckluftbe-
hälter ist als überwachungsbedürf-
tige Anlage durch eine zugelassene 

Überwachungsstelle wiederkeh-
rend zu prüfen. Foto: Privat.

Abbildung 1: Für 
einfache Handwerk-
zeuge genügt eine 
Sichtprüfung vor 
Arbeitsaufnahme. 

Foto: DB AG.

Abbildung 2: Eine Bohrmaschine unter rauen Einsatzbedingungen und ho-
hen Belastungen (links) muss häufiger geprüft werden als eine selten 

benutzte, die 
keinen besonderen 

Umgebungsein-
flüssen ausgesetzt 

ist (rechts). 
Fotos: Privat.

Abbildung 3: Ein Flurförderzeug ist 
nach GUV-V D27 nach längstens 

einem Jahr durch einen Sachkundi-
gen zu prüfen. 
Foto: DB AG.

fern. Aus diesem Grund sind In-
halte aus außer Kraft gesetzten 
Unfallverhütungsvorschriften, 
die den Betrieb von Arbeitsmit-
teln umfassen, wie z.B. Prüfart, 
Prüffristen, Prüfpersonal in die 
Regel GUV-R 500 (Betreiben 
von Arbeitsmitteln) überführt 
worden. Es gibt kaum wert-
vollere Anhaltspunkte zur Er-
mittlung von Prüffristen, wenn 
an anderer Stelle keine Werte 
angegeben sind oder keine 
Erfahrungen diesbezüglich 
vorliegen, als im Regelwerk 
der Unfallversicherungsträger 
(GUV-R/BGR, GUV-I/BGI). Wei-
tere Fundstellen sind staatliche 
Richtlinien und Regeln und 
DIN-/VDI-/VDE-Normen. Im 
konkreten Fall der Hebebühne 
ist das Kapitel 2.10 der GUV-R 
500 relevant. Folglich sollte 
hierfür die Mindestprüffrist auf 
ein Jahr festgelegt werden. Bei 
entsprechend hoher Beanspru-
chung der Arbeitsbühne muss 
diese Frist verkürzt werden. Nur 
eine sehr, vom Üblichen weit 
abweichende, geringe Belas-
tung kann eine Verlängerung 
der Prüffrist rechtfertigen.

e) 	 Als letztes Beispiel wird ein 
Druckbehälter mit einem 
Volumen von 1.000 Liter 
und einem zulässigem Be-
triebsüberdruck von 10 bar 
betrachtet. Dieser steht 



12	 BahnPraxis W 2/2008

BahnPraxis Aktuell

im Keller und speichert 
Luft, zur Versorgung der 
mit Druckluft betriebenen 
Werkzeuge. Welche Prüf-
fristen sind einzuhalten?

Bei diesem Druckbehäl-
ter handelt es sich um eine 
überwachungsbedürftige 
Anlage (Abbildung 4), für die 
es strengere Auflagen an das 
Prüfpersonal und an die einzu-
haltenden Prüffristen gibt. Auch 
hier gilt der Grundsatz, dass 
der Unternehmer Prüffristen 
zu ermitteln hat, jedoch gibt 
es für überwachungsbedürfti-
ge Anlagen Höchstfristen, die 
nicht überschritten werden 
dürfen. Diese können § 15 der 
BetrSichV entnommen werden. 
Für diesen Druckbehälter sind 
alle fünf Jahre innere Prüfungen 
durchzuführen und alle 10 Jahre 
Festigkeitsprüfungen.

Die Ermittlung der Prüffrist 
erfolgt hier im Rahmen einer 
sicherheitstechnischen Bewer-
tung, was vereinfacht ausge-
drückt eine Gefährdungsbeur-
teilung für eine überwachungs-
bedürftige Anlage darstellt. 
Das Ergebnis kann hierbei 
durchaus sein, dass kürzere 
Prüffristen als die Höchstfristen 
einzuhalten sind, z.B. wenn 
die beim Betrieb auftretenden 
Beanspruchungen überdurch-
schnittlich hoch sind oder wenn 
durch die tatsächliche Betriebs-
weise nicht auslegungsgemäße 
Beanspruchungen vorliegen, 
die eine zeitabhängige Beschä-
digung bewirken. Auch hier sind 
also wieder die Belastungen 
(nebst Herstellerangaben) ent-
scheidend!

Prüfpersonal 
(wer prüft?)

Die BetrSichV unterscheidet 
drei Arten des Prüfpersonals:
1. 	 Prüfung durch den Arbeit-

geber nach § 3, als Ergebnis 
der Gefährdungsbeurtei-

lung, übertragbar auf ge-
eignete Personen (früher: 
unterwiesene Person),

2. 	 Prüfung durch die befähigte 
Person nach § 10, Auswahl 
nach Technischen Regeln 
(früher: z.B. Sachkundi-
ger),

3. 	 Prüfung durch die zugelas-
sene Überwachungsstelle 
nach §§ 14, 15, 17 (früher: 
amtlich anerkannter Sach-
verständiger).

Prüfung durch den Arbeitgeber 
(= Unternehmer) bzw. geeig-
nete Personen bedeutet, dass 
z.B. Sicht- oder Funktionsprü-
fungen an Handwerkzeugen 
von angelernten, unterwiese-
nen Mitarbeitern durchgeführt 
werden können. Je kompli-
zierter das Arbeitsmittel/die 
Anlage ist und damit auch die 
Prüfaufgabe, desto größere 
Anforderungen sind an die 
Qualifikation der Prüfperson 
zu stellen. Die Auswahl der 
Prüfperson als Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung liegt 
in der Verantwortung des Un-
ternehmers.

Anders ist es bei Arbeitsmit-
teln,
n	 deren Sicherheit von den 

Montagebedingungen ab-
hängt z.B. bei einem Gerüst 
oder einem Kran,

n	 die Schäden verursachen-
den Einflüssen unterlie-
gen, wie z.B. Korrosion, 
UV-Licht, Schwingungen, 
Nichtbenutzung(!), Staub, 
Witterung,

n	 an denen Instandsetzungs-
arbeiten vorgenommen 
wurden, welche die Si-
cherheit beeinträchtigen 
können.

In diesen Fällen sowie nach au-
ßergewöhnlichen Ereignissen 
wie Brand, Explosion, Wasser-
schaden, o.ä. ist als Prüfperson 
eine befähigte Person vorzuse-
hen. Durch den Begriff soll im 
Unterschied zur geeigneten/

unterwiesenen Person zum 
Ausdruck gebracht werden, 
dass hier besondere Anfor-
derungen an die Prüfperson 
gestellt werden, nämlich Be-
rufsausbildung, Berufserfah-
rung, und zeitnahe berufliche 
Tätigkeit sowie umfassende 
Kenntnisse über das zu prüfen-
de Arbeitsmittel. Der Grundsatz 
bleibt: der verantwortliche Lei-
ter legt die Befähigungsgrade 
und Qualifikationen nach der 
Gefährdungsbeurteilung fest 
und steht hierfür gerade. Die 
befähigte Person muss von ihm 
(am besten schriftlich) beauf-
tragt werden und ist dann auch 
für das Ergebnis der Prüfungen 
und daraus abgeleitete Maß-
nahmen verantwortlich.

Überwachungsbedürftige An-
lagen werden auf Grund des 
hohen Gefahrenpotenzials und 
des daraus einzuhaltenden 
hohen Sicherheitsniveaus in 
der Regel durch zugelassene 
Überwachungsstellen (ZÜS) 
geprüft, mit speziell ausgebil-
detem Prüfpersonal. ZÜS sind 
akkreditiert und zeitlich befristet 
(5 Jahre) durch die Länderbe-
hörde benannt. Bekannte ZÜS 
sind z.B. TÜV Rheinland, GTÜ 
und DEKRA.

Was bedeutet das für die 
vorgenannten Beispiele?
a) und b) sind wiederkehrend 
durch eine befähigte Person 
zu prüfen, weil die Bohrmaschi-
nen Schäden verursachenden 
Einflüssen ausgesetzt sind, 
also z.B. durch eine Elektro-
fachkraft. 
c) ist aus gleichem Grund 
durch eine befähigte Person 
zu prüfen und weil die GUV-V 
D27 (Flurförderzeuge) noch 
gültig ist und einen nach alter 
Bezeichnung bekannten Sach-
kundigen (= befähigte Person) 
dafür fordert.
d) ist wiederkehrend durch eine 
befähigte Person zu prüfen, weil 
die Sicherheit von den Mon-
tagebedingungen abhängt, 
also auch durch einen nach 
alter Bezeichnung bekannten 
Sachkundigen.
e) ist als überwachungsbedürf-
tige Anlage mit entsprechender 
Einstufung des Druckgerätes 

nach den Vorgaben in § 15 
BetrSichV durch eine zuge-
lassene Überwachungsstelle 
zu prüfen.

Eine Sichtprüfung vor Arbeits-
aufnahme kann und sollte 
jeweils durch den Benutzer 
erfolgen.

Dokumentation
Dokumentiert werden müssen 
nur Prüfungen, für die eine be-
fähigte Person einzusetzen ist 
oder eine zugelassene Überwa-
chungsstelle. Sichtprüfungen 
von z.B. Handwerkzeugen ge-
hören somit nicht dazu.

Aufzeichnungen müssen der 
Art und dem Umfang der Prü-
fung angemessen sein und 
können z.B. folgende Angaben 
enthalten:
n	 Datum der Prüfung,
n	 Art der Prüfung,
n	 Prüfgrundlage,
n	 Bezeichnung des geprüften 

Arbeitsmittels, 
n	 Ergebnis der Prüfung, 
n	 Bewertung festgestellter 

Mängel und ggf. Aussagen 
zum Weiterbetrieb, 

n	 Name des Prüfers (befähig-
te Person) bzw. Name der 
ZÜS und 

n	 Termin der nächsten Prü-
fung. 

Diese Angaben passen kaum 
auf eine Prüfplakette, weshalb 
der Einsatz einer Prüfplakette 
als einzige Form der Doku-
mentation unzureichend ist. 
Prüfplaketten sollten deshalb 
nur zusätzlich als Unterstützung 
für den Benutzer am Arbeits-
mittel angebracht werden, der 
aus ihr das Datum der nächsten 
Prüfung entnehmen kann.

Es macht also Sinn (bzw. es 
ist erforderlich), das Ergebnis 
der Prüfungen bzw. der oben 
genannten Angaben immer in 
einem Prüfbuch oder -kataster 
zu dokumentieren und darin 
auch alte Prüfergebnisse aufzu-
bewahren, um die Historie über 
die Arbeitsmittel zu erhalten 
und somit zukünftige Prüfer-
gebnisse besser beurteilen zu 
können. 	 n

Lösungen zu „Ken-
nen Sie sich aus“:
1 = b, 2 = a, 3 = c, 
4 = b, 5 = a, 6 = b

Ein Sicherheitstest, Lösungen:
1.) a 2.) a+c 3.) a+c 4.) a+b 5.) a 6.) a
7.) a 8.) b 9.) a 10.) b 11.) a 12.) a+b
13.) a+b 14.) a+b+c 15.) b


